
 

 

Mandanteninformation 
März 2011 
Wichtige Informationen für Sie als Steuerpflichtigen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie über die wichtigsten Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung informieren. 
 

Folgende Themen lesen Sie im Einzelnen: 
 
• Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung März 2011 und April 2011 

Unternehmer/Beteiligungen 
• Schuldzinsen nach Veräußerung einer im Privatvermögen gehaltenen wesentlichen Beteiligung sind 

nachträgliche Werbungskosten 
• Ein Forderungsverkauf schützt nur bei Übergang des wirtschaftlichen Risikos vor der 

gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnung von Schuldzinsen 
• Betriebliche Mehrsteuern nach einer Fahndungsprüfung sind als Rückstellung in den Prüferbilanzen der 

jeweiligen Streitjahre zu berücksichtigen 
Umsatzsteuer 
• Umsatzsteuerpflichtige Werklieferung an Gemeinde, wenn ein Unternehmer für diese die Erschließung eines 

Baugebiets durchführt 
• Ermäßigter Umsatzsteuersatz bei hoher Zahl von Nachbildungen nur, wenn Künstler hieran wesentlich 

beteiligt ist 
Sonstiges 
• Aufwendungen für krankheitsbedingte Heimunterbringung sind außergewöhnliche Belastung 
• Nachweis von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung erleichtert 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 
• Arbeitgeberseitige Fahrergestellung nicht stets Lohn 
• 0,03 %-Zuschlag für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nur für tatsächlich gefahrene Strecken 

anzusetzen 
• Nichtanwendung des Kündigungsschutzgesetzes auf Kleinbetriebe 

Erben/Vererben 
• Zuwendungen an Ehepartner im Zusammenhang mit Familienheim auch dann erbschaftsteuerfrei, wenn es 

vor der Ehe angeschafft wurde 
• Erbschaftsteuerbegünstigung von Nacherbschaften auch bei Zusammenrechnung von mehreren Erwerben 

 
Zu näheren Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Ludwig Lenk 
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Fälligkeitstermine Steuer/Sozialversicherung März 2011 und April 2011 
 

Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.3.20111 11.4.20112 
Umsatzsteuer 10.3.20113 11.4.20114 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.3.2011 Entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.3.2011 Entfällt 

Ende der Schonfrist  Überweisung5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck6 

14.3.2011 14.4.2011 

7.3.2011 7.4.2011 

Sozialversicherung7 29.3.2011 27.4.2011 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 

der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für 

das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezo-
gen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Ab-
gabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.3.2011/21.4.2011) an 
die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsda-
ten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen 
Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 

 

Unternehmer/Beteiligungen 

Schuldzinsen nach Veräußerung einer im Privat-
vermögen gehaltenen wesentlichen Beteiligung 
sind nachträgliche Werbungskosten 
Schuldzinsen, die mit der Anschaffung einer im Privat-
vermögen gehaltenen wesentlichen Beteiligung in Zu-
sammenhang stehen, können ab 1999 auch nach der 
Veräußerung als Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Kapitalvermögen abgezogen werden. 
Mit dieser Entscheidung bestätigt der Bundesfinanzhof 
seine geänderte Rechtsprechung in Bezug auf nach-
trägliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Ka-
pitalvermögen. Das Gericht trägt damit der aktuellen 
Entwicklung Rechnung, wonach die Grenze der 
Steuerbarkeit bei der Veräußerung von so genannten  

 
 
 
 
 
wesentlichen Beteiligungen auf zwischenzeitlich 1 % 
herabgesetzt wurde. Anders als bei den übrigen Über-
schusseinkünften (z. B. Vermietung und Verpachtung) 
ist hier die Veräußerung der Einkunftsquelle steuerbar, 
sodass damit auch der nachträgliche Abzug von Wer-
bungskosten gerechtfertigt ist. 
Hinweis: Nach Einführung der Abgeltungsteuer hat 
sich der Werbungskostenabzug in solchen Fällen erle-
digt. 
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Ein Forderungsverkauf schützt nur bei Übergang 
des wirtschaftlichen Risikos vor der gewerbesteu-
errechtlichen Hinzurechnung von Schuldzinsen 
Um der gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnung für 
Schuldzinsen zu entgehen, haben sich Unternehmen 
auf komplizierte Vertragsstrukturen eingelassen, bei 
denen es um den Verkauf von Forderungen geht. Im 
Asset-Backed-Securities-Modell (ABS) verkauft das 
Unternehmen seine Forderungen an eine ausländische 
Zweckgesellschaft. Diese finanziert den Kaufpreis 
durch die Ausgabe von Wertpapieren. Diese sollen 
wiederum aus den Eingängen auf die übertragenen 
Forderungen bedient werden. Führt eine Bewertung 
der Vertragsstrukturen dazu, dass kein Forderungs-
verkauf, sondern nur eine darlehensweise Vorfinanzie-
rung der Lieferungs- und Leistungserlöse vorliegt, 
muss das Unternehmen das Entgelt für das Darlehen 
gewerbesteuerrechtlich hinzurechnen. 
Im konkreten Fall hat der Bundesfinanzhof entschie-
den, dass ein Darlehen und kein Forderungsverkauf 
vorlag, weil das wirtschaftliche Eigentum an den For-
derungen beim verkaufenden Unternehmen verblieben 
ist. Nach den vertraglichen Regelungen hatte das Un-
ternehmen nämlich das Bonitätsrisiko, also das Risiko 
der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Forderungen, 
zu tragen. Die vom Unternehmen an den Forderungs-
käufer geleisteten Gebühren stellen Entgelte für 
Schulden dar, die der gewerbesteuerrechtlichen Hinzu-
rechnung unterliegen. 

Betriebliche Mehrsteuern nach einer Fahndungs-
prüfung sind als Rückstellung in den Prüferbilan-
zen der jeweiligen Streitjahre zu berücksichtigen 
Bei einer Außenprüfung eines Gewerbetreibenden 
wurden erhebliche Einnahmen-Fehlbeträge festge-
stellt. Die daraufhin eingeschaltete Steuerfahndungs-
stelle leitete ein Steuerstrafverfahren wegen des Ver-
dachts der Steuerhinterziehung für die Jahre 2001 bis 
2005 ein. Die Fahndungsprüfung wurde mit einer tat-
sächlichen Verständigung abgeschlossen. Es erfolgte 
eine Zurechnung von Betriebseinnahmen. Die auf die 
Hinzurechnung entfallenden betrieblichen Mehrsteuern 
(Umsatzsteuer und Gewerbesteuer) berücksichtigte 
der Prüfer insgesamt in der Prüferbilanz auf den 
31.12.2005. 
Dagegen wehrte sich der Gewerbetreibende und das 
Finanzgericht Nürnberg gab ihm recht: Abziehbare 
betriebliche Steuern sind grundsätzlich dem Jahr (als 
Rückstellung) zu belasten, zu dem sie wirtschaftlich 
gehören. Dies gelte auch für die Berücksichtigung von 
Mehrsteuern infolge von Außenprüfungen. Das Fi-
nanzamt hat folglich die aufgrund der Prüfung ermittel-
ten Mehrsteuern in den jeweiligen Streitjahren zu be-
rücksichtigen. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Umsatzsteuer 

Umsatzsteuerpflichtige Werklieferung an Gemein-
de, wenn ein Unternehmer für diese die Erschlie-
ßung eines Baugebiets durchführt 
Übernimmt ein Unternehmer in einem Vertrag mit einer 
Gemeinde die Erschließung eines Baugebiets (z. B. 
Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen und 
Straßen), erbringt er der Gemeinde gegenüber eine 
umsatzsteuerpflichtige Werklieferung. Der Unterneh-
mer erbringt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
entgegen der Verwaltungsmeinung keine sonstige 
Leistung gegenüber den Eigentümern der im Erschlie-
ßungsgebiet gelegenen Grundstücke. Dies gilt auch 
dann, wenn der Unternehmer sich zusätzlich zum Ver-
trag mit der Gemeinde in Verträgen mit den Grund-
stückseigentümern zur Herstellung der Erschließungs-
anlagen verpflichtet hat. Leisten die Grundstückseigen-
tümer an den Unternehmer Zahlungen für die Herstel-
lung der öffentlichen Erschließungsanlagen, handelt es 
sich um ein zusätzliches Entgelt für die Leistungen des 
Unternehmers an die Gemeinde. 
Die Werklieferung des Unternehmers an die Gemeinde 
ist nicht von der Umsatzsteuer befreit. Bei der Liefe-
rung von Straßenbauwerken und Abwasseranlagen 
handelt es sich nicht um eine der Grunderwerbsteuer 
unterfallende Lieferung von Grundstücken oder Ge-
bäuden. 

Ermäßigter Umsatzsteuersatz bei hoher Zahl von 
Nachbildungen nur, wenn Künstler hieran wesent-
lich beteiligt ist 
Der Verkauf von Originalerzeugnissen der Bildhauer-
kunst unterliegt dem ermäßigten Umsatzsteuersatz 
von derzeit 7 %. Ein Originalerzeugnis kann auch bei 
Nachbildungen (Reproduktionen) vorliegen. Nachbil-
dungen sind zumindest dann ein Originalerzeugnis, 
wenn diese nummeriert und signiert und vom Künstler 
nachträglich bearbeitet worden sind. Der Originalcha-
rakter, von in einem Reproduktionsverfahren herge-
stellten Skulpturen, kann sich allerdings ab einem ge-
wissen Umfang der Auflage verflüchtigen. Dies bedeu-
tet: Je höher die Auflage, desto intensiver muss die 
Mitarbeit des Künstlers an der Herstellung der Nach-
bildungen sein. Hierbei ist eine Gesamtwürdigung aller 
Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Es gibt keine 
bestimmte Zahl von Reproduktionen, bei deren Über-
schreiten stets der Originalcharakter zu verneinen 
wäre. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 



 

Seite 4 von 5 
 

Sonstiges 

Aufwendungen für krankheitsbedingte Heimunter-
bringung sind außergewöhnliche Belastung 
Zu den steuerlich nicht abzugsfähigen Kosten der Le-
bensführung gehören solche für die altersbedingte 
Unterbringung in einem Pflegeheim. Umstritten war 
bisher, ob eine krankheitsbedingte Unterbringung in 
einem Pflegeheim auch dann als außergewöhnliche 
Belastung anzuerkennen war, wenn keine ständige 
Pflegebedürftigkeit bestand und auch kein Schwerbe-
hindertenausweis mit den Merkzeichen „Bl“ oder „H“ 
vorliegt. 
Der Bundesfinanzhof hat nun für Klarheit gesorgt. 
Aufwendungen für einen krankheitsbedingten Auf-
enthalt in einem Seniorenheim sind auch dann als 
außergewöhnliche Belastung abzugsfähig, wenn die 
untergebrachte Person nicht pflegebedürftig ist und 
auch keine zusätzlichen Pflegekosten abgerechnet 
werden. 
Entscheidend war im vorliegenden Fall, dass der be-
handelnde Arzt bescheinigt hatte, dass der Heimauf-
enthalt infolge einer Erkrankung notwendig war. 
Hinweis: Abzugsfähig sind in solchen Fällen die Miet- 
und Verpflegungskosten abzüglich einer Haushaltser-
sparnis. 

Nachweis von Krankheitskosten als außergewöhn-
liche Belastung erleichtert 
Bestimmte krankheitsbedingte Aufwendungen waren 
bisher nur dann als außergewöhnliche Belastung ab-
zugsfähig, wenn die medizinische Indikation vor der 
Behandlung durch ein amtsärztliches Attest, ein ver-
trauensärztliches Gutachten oder ein Attest eines an-
deren öffentlich-rechtlichen Trägers nachgewiesen 
wurde. 
Der Bundesfinanzhof sieht diese Vorgaben „als nicht 
durch das Gesetz gedeckt“ an und hat die freie Be-
weiswürdigung dem Finanzgericht übertragen. Es sei 
nicht ersichtlich, warum nur ein Amtsarzt oder medizi-
nischer Dienst, nicht aber ein anderer Mediziner die 
erforderliche Sachkunde besitzen soll, Maßnahmen für 
Kranke sachverständig zu beurteilen. 
In den entschiedenen Fällen hatten Eltern außerge-
wöhnliche Belastungen geltend gemacht, weil in einem 
Fall ein Kind sich auf Anraten der behandelnden Ärzte 
einer Legasthenietherapie unterzogen hatte, im ande-
ren Fall Möbel – wegen der Asthmaerkrankung des 
Kindes - auszutauschen waren. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Arbeitgeberseitige Fahrergestellung nicht stets 
Lohn 
Wird einem Arbeitnehmer ein Dienstwagen unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt, hat er die Privatnutzung 
monatlich mit 1 % des Bruttolistenpreises als Arbeits-
lohn zu versteuern. Für Fahrten zwischen Wohnung 

und Arbeitsstätte ist außerdem ein Zuschlag von 
0,03 % des Bruttolistenpreises pro Entfernungskilome-
ter pro Monat anzusetzen. Wird zusätzlich ein Fahrer 
gestellt, ist darin ein zusätzlicher geldwerter Vorteil zu 
sehen. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Mo-
natswert von 0,03 % nur für die tatsächlich mit dem 
Dienstwagen gefahrene Strecke zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte anzusetzen ist und auch nur für die 
Tage, an denen der Dienstwagen hierfür genutzt wur-
de. Der pro Tag und Kilometer anzusetzende Zuschlag 
beträgt 1/15 des Monatswerts, also 0,002 %. Diese 
Entscheidung hat die Finanzverwaltung aufgrund Ver-
anlassung des Bundesministeriums der Finanzen nicht 
angewandt. 
Dagegen ist die Gestellung eines Fahrers (im ent-
schiedenen Fall) bis einschließlich 2000 nicht als 
geldwerter Vorteil zu erfassen, weil die Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte als berufliche Fahr-
ten anzusehen waren. Deshalb hätten die Aufwendun-
gen für den Fahrer wieder als Werbungskosten abge-
zogen werden können. 
Hinweis: Das Gericht hat offen gelassen, wie ab 2001 
mit der Gestellung eines Fahrers steuerlich zu verfah-
ren ist. 

0,03 %-Zuschlag für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte nur für tatsächlich gefahrene 
Strecken anzusetzen 
Wird einem Arbeitnehmer ein Dienstwagen unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt, hat er die Privatnutzung 
monatlich mit 1 % des Bruttolistenpreises als Arbeits-
lohn zu versteuern. Für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte ist außerdem ein Zuschlag von 
0,03 % des Bruttolistenpreises pro Entfernungskilome-
ter pro Monat anzusetzen. 
Der Bundesfinanzhof hatte bereits 2008 die Zuschlags-
regelung zugunsten von Arbeitnehmern eingeschränkt. 
Der Monatswert von 0,03 % ist danach nur für die tat-
sächlich mit dem Dienstwagen gefahrene Strecke zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte anzusetzen und 
auch nur für die Tage, an denen der Dienstwagen hier-
für genutzt wurde. Der pro Tag und Kilometer anzuset-
zende Zuschlag beträgt 1/15 des Monatswerts, also 
0,002 %. Diese Entscheidung hat die Finanzverwal-
tung aufgrund Veranlassung des Bundesministeriums 
der Finanzen nicht angewandt. 
Der Bundesfinanzhof hat seine Entscheidungen nun-
mehr bestätigt. Die 1 %-Regelung für Arbeitnehmer sei 
analog zu den Regelungen für Gewinneinkünfte anzu-
wenden. Bei den Gewinneinkünften gebe es aber kei-
ne Zuschlagsregelung, sondern eine Begrenzung des 
Betriebsausgabenabzugs. Dem Gleichbehandlungs-
gebot entspreche es deshalb, bei Arbeitnehmern den 
Werbungskostenabzug zu begrenzen. 
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob das Bundesministe-
rium wieder mit einem Nichtanwendungserlass reagiert 
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oder die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs end-
lich akzeptiert. 

Nichtanwendung des Kündigungsschutzgesetzes 
auf Kleinbetriebe 
In Betrieben, in denen in der Regel nur zehn oder we-
niger Arbeitnehmer beschäftigt sind (sog. Kleinbetrie-
be), besteht kein Kündigungsschutz. 
Ein Unternehmer unterhielt mehrere Kleinbetriebe 
(einen mit zehn und einen mit sechs Arbeitnehmern), 
die er als organisatorisch selbständig bezeichnete. Ein 
entlassener Hausmeister und Haustechniker machte 
geltend, solche kleinen Betriebe müssten aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen auch dann als einheitlicher 
Betrieb im kündigungsschutzrechtlichen Sinne behan-
delt werden, wenn sie organisatorisch selbstständig 
sind. Mit dieser Argumentation hatte er keinen Erfolg. 
Das Bundesarbeitsgericht entschied vielmehr, auch 
wenn ein Unternehmer mehrere Kleinbetriebe unter-
hält, werden die Zahlen der dort Beschäftigten nicht 
automatisch zusammengerechnet, wenn es sich tat-
sächlich um organisatorisch hinreichend verselbst-
ständigte Einheiten und deshalb um selbstständige 
Betriebe handelt. Ob dies der Fall ist, müsse jeweils 
nach den Umständen des Einzelfalls entschieden wer-
den. 

Erben/Vererben 

Zuwendungen an Ehepartner im Zusammenhang 
mit Familienheim auch dann erbschaftsteuerfrei, 
wenn es vor der Ehe angeschafft wurde 
Ein Mann hatte seiner späteren Frau vor der Heirat ein 
Darlehen zum Kauf eines landwirtschaftlichen Betriebs 
mit Wohnhaus, in dem beide wohnten, gegeben. Nach 
der Hochzeit verzichtete der Ehemann auf das Darle-
hen und seine Ehefrau auf ihre Erb- und Pflichtteilsan-
sprüche. Das Finanzamt wertete den Darlehenserlass 
als freigiebige Zuwendung und setzte Schenkungsteu-
er fest. 
Der Bundesfinanzhof ließ den Darlehenserlass inso-
fern steuerfrei, als er anteilmäßig auf das Wohnhaus 
entfiel, weil die Freistellung des Ehegatten von Ver-
pflichtungen im Zusammenhang mit der Anschaffung 
eines Familienheims nach dem Erbschaftsteuergesetz 
steuerfrei ist. Dabei war es unerheblich, ob die Eheleu-
te bei Anschaffung des Objekts schon verheiratet wa-
ren. 

Erbschaftsteuerbegünstigung von Nacherbschaf-
ten auch bei Zusammenrechnung von mehreren 
Erwerben 
Erbt jemand von einem Erblasser, von dem er inner-
halb der letzten zehn Jahre davor bereits Schenkun-
gen erhalten hat, werden Erbschaft und Vorschenkun-
gen bei der Erbschaftsteuerberechnung zusammenge-
rechnet. Die Steuer für den Gesamtbetrag wird nach 
den Tarifvorschriften im Todeszeitpunkt berechnet. 
Von der festzusetzenden Steuer wird eine fiktive Steu-

er auf die Vorschenkungen abgezogen. Ist bereits eine 
Schenkungsteuer bezahlt worden, kann diese ange-
rechnet werden, wenn sie höher als die fiktive Steuer 
ist. 
Erbschaftsteuerliche Probleme können sich in diesem 
Zusammenhang bei einer Nacherbschaft ergeben, 
wenn auch eigenes Vermögen des Vorerben auf den 
Nacherben übergeht. Eine Nacherbschaft liegt vor, 
wenn der Erblasser einen Erben bestimmt, der erst 
Erbe (sog. Nacherbe) wird, nachdem zunächst eine 
andere Person (sog. Vorerbe) geerbt hat. Steuerlich 
liegen zwei Erbschaften vor: Der Vorerbe erbt vom 
Erblasser und der Nacherbe vom Vorerben. 
Übergibt ein Vorerbe dem Nacherben mit Rücksicht 
auf die angeordnete Nacherbschaft vorweg Vermö-
gensgegenstände des Erblassers, so kann die Steuer 
auf Antrag nach der Steuerklasse festgesetzt werden, 
in die der Nacherbe zum Erblasser einzuordnen ist. 
Dies ist beispielswei- 
 
 

se günstiger, wenn Erblasser der Großvater und Vor-
erbe ein Onkel ist. Erhält der Nacherbe innerhalb von 
zehn Jahren nach der Vermögensübertragung vom 
Vorerben zusätzlich dessen eigenes Vermögen, wer-
den beide Erwerbe für die Berechnung der Erbschaft-
steuer zusammengerechnet. Allerdings darf hierbei der 
im Verhältnis zum Erblasser zu gewährende höhere 
Freibetrag berücksichtigt werden. Der Freibetrag im 
Verhältnis zum Vorerben kann dann aber nicht mehr 
gewährt werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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